


Kreisheimatpfleger Brepohl sprach 
Lahder Historie im „Lahder Krug" 
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Reisepaß für Christ ian Meyer, Lahde, vom 31. März 1837. Foto: Koßmann 



Preußischer Königspokal in Lahder Schofztruhe 
Ein Dompfaff pfiff „Heil dir im Siegerkranz" 

Ein Lahder Meyer-Bauer besuchte mit königlichem Sonderausweis Berlins Schlösser und Museen 

L a h d e . In ihren alten eichenen Truhen und Schränken bewahren die 
Lahder Meyer-Bauern nicht nur jahrhundertealte Urkunden, die Zeugen 
der 500jährigen Geschichte ihrer Höfe. Sorgsam gehütet, findet sich hier 
auch noch manches Erbstück, das nicht nur durch die Erinnerung an ei
nen der Vorfahren wertvoll ist. Eine besondere Kostbarkeit besitzt die 
Familie des Bauern Hermann Meyer auf dem alten Meyerhofe Nr. 1. Es 
ist ein 35 cm hoher, in Silber getriebener, innen reich vergoldeter Ehren
becher, in seiner ausgewogenen Form und in der sorgfältigen Gestal
tung seines Zierats ein Meisterwerk der Goldschmiedekunst. Seinen Dek-
kel krönen zwei sehr fein gearbeitete Rosen. 

In der Familie Meyer heißt dieser 
Ehrenbecher nur der „Königspokal". 
Er trägt auf seiner äußeren Rundung 
eingraviert die Worte „Friedrich 
Wilhelm" und die Jahreszahl 
„1837", und Friedrich Wilhelm III., 
König von Preußen, höchstpersönlich 
ist es gewesen, der den Pokal in 
einer Abschiedsaudienz seinem ge
treuen Untertanen, dem Landmann 
Hermann Christian Meyer, huldvoll 
als Geschenk überreichen ließ. Wie 
es dazu kam, berichtet die Lahder 
Schulchronik: 

„Der Großvater des jetzigen Hof
besitzers, Kolon Christian Meyer, 
war mit dem Freiherrn von Vincke 
befreundet. Dieser weilte oft auf-
dem Meyerhofe. Meyer hatte ei
nen Dompfaff, der „Heil Dir im Sie
gerkranz" (preuß. Nationalhymne) 
pfeifen konnte. Allen Bitten Vinckes, 
ihm den Wundervogel zu schenken, 
blieb Meyer verschlossen. Doch dem 
Vorschlage, den Vogel dem Könige 
zu überreichen, konnte sich der kö
nigstreue Mann nicht widersetzen. 

Es wurde mit ihm ein Paß nach 
Berlin ausgestellt, und eine Extrapost 
brachte ihn mit dem Dompfaff in 8 
Tagen in die Landeshauptstadt. Der 
König wies ihm im Schlosse ein Zim
mer an und gab ihm einen Grena
dier als Leibwache zur Seite. Auch 
bekam er von der Hofkammer einen 
Ausweis, der ihm die Türen aller 
Schlösser und Museen öffnete. Beim 
Abschied überreichte ihm der König 
den Pokal." 

Dieser Bericht, den der Lehrer 
Wilhelm Bracht im Jahre 1933 nach 
der Meyer'schen Familienüberliefe
rung aufzeichnete, dürfte eine kleine 
Unstimmigkeit enthalten. Statt „der 
Großvater" müßte es wohl richtig 
heißen: „Der Urgroßvater des jetzi
gen Hofbesitzers war mit dem Frei
herrn von Vincke befreundet", und 
zwar aus der Zeit, in der dieser von 
1798 bis 1803 in Minden Landrat 
war. Ludwig Freiherr von Vincke 
war dafür bekannt, daß er in uner
müdlicher Fürsorge für ihm anver
traute Bevölkerung des Mindener 
Landes überall selbst nach dem 
Rechten sah. Auf seinen vielen We
gen durch das Land kehrte er oft 
bei Bauern und Handwerkern ein, 

t r^Wia t f^a l f lP i l t i Herdfeuer 

der Provinz Westfalen sich nicht 
scheute, wie ein einfacher Bauer ge
kleidet durch das Land zu ziehen, 
und wegen seiner Volkstümlichkeit 
liebe- und ehrfurchtsvoll „der alte 
Vincke" genannt wurde, dufte in sei
ner Mindener Landratszeit durchaus 
mit dem Lahder Meyer-Bauern be
freundet gewesen sein. So ließe es 
sich auch erklären, daß er sehr viel 
später - Ende der dreißiger Jahre -
bei einer Besichtigungsreise im Krei
se Minden auf dem Lahder Meyer
hofe eingekehrt wäre, hier den 
„Wundervogel" kennengelernt und 
ihn als Geschenk für den König vor
geschlagen hätte. 

m iß-

Fest steht jedenfalls, daß Hermann 
Christian Meyer, 25 Jahre alt, der 
Großvater des in der Chronik ge
nannten Hermann Meyer und Ur
großvater des jetzigen Besitzers, mit 
einem „Reisepaß im Inlande vom 31. 
März achtzehnhundertsiebenunddrei-
ßig, gültig auf vier Wochen zur Hin-
und Rückreise"... „im geschäftlichen 
Auftrag seines Vaters, des Colonen 
(Bauern) Meyer Nr. 1 in Lahde" über 
Magdeburg nach Berlin gefahren ist. 
Dieser Reisepaß ist heute noch im 
Besitz der Familie Meyer, ebenso ein 
Ausweis, handschriftlich ausgestellt 

„Berlin, den 8ten April 37" vom 
„Königlich Geheimen Camerarius", 

In.ihm heißt es: „Vorzeiger dieses 
der Landmann Hermann Christian 
Meyer aus dem Mindischen, der auf 
Allerhöchsten Befehl Se. Majestät 
des Königs hier ist, sollen alle Merk
würdigkeiten gezeigt werden, daher 
ersuche ich den Herrn Vorsteher der 
Königl. Institute und die Königl. Her
en Kastellane (Schloßverwalter), ihn 
alles sehn zu lassen." 

Hinzuzufügen ist noch,. daß Her
mann Christian Meyer den „Königs
pokal" wenige Jahre später, am 23. 
Aujgust 1842, in dem großen Festzu
ge mitführte, mit dem das Landvolk 
der Kreise Minden und Lübbecke 
dem preußischen Königspaar fried-
rich Wilhelm IV. und Elisabeth in 
Minden seine Huldigung darbrachte. 
Mehr als 5600 Bauern und Bäuerin
nen in ihren bunten Trachten waren 
auf geschmückten Leiterwagen ge
kommen, und 24 Kranzjungfrauen 
aus allen Ämtern der Kreise geleite
ten einen großen Erntewagen zum 
Quartier des Königspaares, der 
Kommandantur auf dem Kleinen 
Domhof. Dort überreichten die 
Kranzmädchen der Königin einen 
festlich geschmückten Erntekranz. 

Friederike Meyer aus Südhemmern, 
die ein langes Huldigungsgedicht 
aufsagte, erhielt später eine eigens 
aus diesem Anlaß geprägte Goldme
daille an blauem Band, geziert mit 
dem Bilde der Königin und der In
schrift „23. August 1842". Die übri
gen Mädchen erhielten die Medaille 
in Silber. Friederike Meyer heiratete 
zwei Jahre später auf den Lahder 
Meverhof Nahrwold Nr. 2. Dort ist 
auch die Goldmedaille der Königin 
verwahrt worden, bis sie im 1. Welt
krieg der Edelmetallsammlung geop
fert wurde. Den Königspokal aber, 
das bisher nicht genutzte Geschenk 
seines Vaters, ließ König Friedrich 
Wilhelm IV. mit Wein füllen und 
leerte ihn auf das Wohl seiner ge
treuen Untertanen. Brepohl 
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von ihren 
• oargen. 

Er, der später als Oberpräsident 

Der Königspokal von Lahde. 
Foto: Koßmann 



Aus der Geschichte de;!- Lahder Meyerhöfe und des "Lahder Kruses"* 

Drei Jahrs erst sind vergangen, seit wir uns hiov im Saale des 

altehYwHrdigen "Lahder Kruges" veraamweiten> um gemeinsam Jenes 

1* Februar 1168 zu gedenken, an dem Lahde zum ersten Male in einer 

Urkunde erwähnt wurde« 

Heinrieh der Löwe, Herzog von Sachsen, hatte damals, vor 800 Jahren, 

dem Dori) zu Minden einen Hof in Lahde geschenkt, und die Erinnerung 

an dieses Ereignis war uns AnlaBJgewesen zu ein^r Rückschau auf die 

Vergangenheit, zu einer Umschau in der Gegenwart und zu einer , 

Vorausschau auf die Zukunft unserer Gemeinde Lahde« 

Heute gilt unser Gedenken gleich zwei Ereignissen, die in ihren 

Folgen bedeutsamer werden sollten als die Schenkung Heinrichs des 

Löwen. Während von dem Hof, den der Sachsenherzog dem Mindenes 

Doji übertrüge längst jede Spur verweht ist, wirken noch heute im 

alltäglichen Leben unserer Gemeinde fort: 

Die Gründung der Lahder Meyerhöfe vor 500 Jahren und die erste 

urkundliche Erwähnung unseres "Lahder Kruges"». 

Kommt es schon nicht allzu häufig vor, daß man - vor allem auf dem 

Lande - den Bestand eines Gasthofes übar ein volles ViertelJahr

tausend hinweg nachweisen kann, ist es noch viel seltener, daß man 

die Geschichte der alten Bauernhöfe eines Dorfes durch 500 Jahre 

bis in.die Zeit ihrer Gründung zurückverfolgen kann,-Im allgemeinen 

gehen die vorhandenen Urkunden nicht über das 16,» Jahrhundert zu«-

rück, es sei denn, daß diese Höfe in rgendeinem Abhängigkeitsver

hältnis zu einem Kloster standen. 

Die schreibkundigen Mönche führten über ihre Einnahmen und die ihnen 

zustehenden Dienste gewissenhaft Buch und verwahrten sorgfältig alle 

Urkunden, aus denen sie den Besitzstand und die Rechte ihres Kloster: 

nachweisen und sichern konnten* So befindet sich bis auf diesen 

Tag im Archiv des Klosters Loccum jene Urkunde, £urch die .OLbert II 

von Koya, Bischof von Minden, dem Abt und Konvent des Klosters 

die Einrichtung der neuen Meyerhöfe in Lahde und ihre Rechte ver

traglich bestätigt« Da die Bemeierungsurkunden, in denen das 

Kloster Loccum den neu eingesetzten Bauern ihre Höfe überträgt, 

nicht mehr vorhanden sind, können wir die am 10« Februar 14-71 

ausgestellte Urkunde wfe den Siegeln des Bischofs und des Mindener 

Domkapitels als Gründungsurkunde bezeichnen« 
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Da die neuen Lahder Meyerhöfe aus älterem Grundbesitz des Klosters 

Loccum gebildet worden sind, ist es nötig, einen kurzen Blick rück

wärts in jene Ze.it zu tun, in der es entstand und seinen Besitz in 

Lahde gewann* 

Das Kloster Loccum war am 21, März 1163 durch den Grafen Wulbrand 

von Hallermund als Niederlassung des Zisterzienserordens gegründet 

und reich mit Grundbesitz und Gerechtsamen ausgestattet v/o..den« 

In fleißiger Arbeit hatten seine Mönche viel Wald, Heide und Sumpf

land kultiviert« Sie waren aber auch eifrig bestrebt, durch Schenkun

gen, durch Tausch und Kauf ihren Besitz im Westen bis an die Weser 

und besonders auch weseraufwärts nach Süden zu erweitern« So ge

wannen sie im Laufe der Zeit in unserer Gegend, auf viele Orte ver

teilt, umfangreichen Grundbesitz und viele Gerechtsame. 

Ein deran?t verstreuter Eigenbesitz - nicht nur der Klöster, sondern 

auch der Kirche und der weltlichen Herren, wurde damals in kleinen 

wirtschaftlichen Verwaltungseinheiien zusammengefaßt, deren Mittel

punkt ein Haupt- oder Fronhof war, lateinisch curtis oder curia ge

nannt« .Von einem solchen Haupthof aus wurden in der Regel etwa 50^40 

Mansi oder Hufen verwaltet, d.h. Bauernhöfe von etwa 30-60 Morgen 

mit all ihren Nutzungsberechtigungen an den "Gemeinheiten", d«he 
an den gemeinsam genutzten Waldungen, Weidegründen und Heideflächen. 

Sein Verwalter wurde ursprünglich major, lateinisch » der Höhere, 

Größere, genannt, aus dem dann unser Wort Meyer (auch Meier) geworden» 

isto Solch ein Meyer hatte u.a« die Abgaben einzusammeln, den Zehnten 

und den Pachtzins, und die Dienstleistungen einzuteilen, die die 

übrigen Höfe dea Grundherrn als ihrem Obereigen immer schuldig waren« 

Einen solchen Haupthof, eine curia, in Lahde hatte Heinrich der Löwe 

1168, fünf Jahre also nach der Gründung des Klosters Loccum, dem 

Mindener Dom geschenkt, "zusammen" - wie es in der Urkunde heißt ^ 

"mit allen zu ihr gehörenden bebauten und unbebauten Ländereien, 

Weiden, Wiesen, Mühlen, stehenden und fließenden Gewässern, mit den 

Jetztdie curia bewohnenden Hörigen, ihren Kindern und deren weiteren 

Nachkommen." Bezeichnend und bis in den Anfang des vergangenen Jahr« 

hundert weithin selbstverständlich ist, daß zugleich mit dem Hof 

auch seine Bewohner mit ihren Kindern und noch megliefeea ungeborenen 

Nachkommen verschenkt werden, Leibeigene, Hörige, die nicht erst ge

fragt werden, die einfach dazugehören wie das Vieh in den Ställen« 

Es ist nicht ausgeschlossen, daß dieser Haupthof in Lahde « vielleicht 

zunächst als Lehen - aus der Hand des Mindener Bischofs und des Dom-
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kapitels an die Edelher on vom Berge gekommen ist, die mächtigen 

Kirchenvögte des Bistums Minden* Damit könnte sogar dieser Hof mit 

Billigung des Bischofs Gono von Minden zu dem Grundbesitz gehört haben, 

mit dem Widekind, Edelherr vom Berge, neben den Patronat der Kirche 

in Lahde, neben dem Zehnten in Lothe und Nordlöthe und anderen Pfründen 

das Marienkloster der Dominikanerinnen ausstattete, das er mit Zu

stimmung des Mindener Bischofs vom 1. Januar 1265 in Lahde gründete« 

Ich muß mir vorsagen, hier des näheren auf den Aufstieg und Niedergang 

dieses Nonnenklosters einzugehen. Beides ist ausführlich in der Fest

schrift der Gemeinde Lahde zu ihrer 800 Jahrfeier geüchehen. 
« * 

Wenn wir aber daran denken, daß nach dem Sturz Heinrichs des Löwen 

im Jah;.'e 1180 nicht nur die Mindener Bischöfe aus Teilen des zerfallen

den sächsißchen Herzogtums ihren Herrschaftsbereich ausbauten und 

^ festigten, daß die großen und kleinen Lehnstrüger der Sachsenherzöge 

sich aus der Abhängigkeit lö±en und das Lehensgut, den Grundbesitz als 

Eigentum beh&nleiten, dann v/erden wir begreifen, daß auch das Klosb'er 

Loccum ähnlich v rfuhr und in schalsten Wettbewerb zu dem rasch auf-
gerie"c 

blühenden Lahder Nonnenkloster « Gerade zu der Zeit, in der das Marien
kloster Lahde gegründet? wurde, hatten die Loccumer ausgedehnten Grund
besitz in Nordlöthe gewonnen, in dem kleinen Dorfe, das auf dem Gelände 
der heutigen Kraftwerkssiedlung der Preußen-Elektra lag. Außerdem katten 
die Loccumer in Lahde selbst Güter erworb3n« 

Schon sehr bald setzten die Belästigungen der Lahder Nonnen ein, zu

nächst durch die Söhne des Stifters, Heinrich und Gerhard. Sie sehen 

sich in ihrem Erbe geschmälert und fallen in die Besitzungen der Nonnen 

ein, brandschatzen und ljaubewi« Dio treibende Kraft scheint aber immer 

^ wieder das Kloster Loccum gewesen zu sein. Schließlich bleibt der 

Priorin und dem Konvent nur der bittere Entschluß, unter Zustimmung des 

Bischofs und der Ordensvor^esetzten, Lahde zu versalassen und 13o6 

in Lemgo ein neues Kloster zu bauen. Für die Genehmigung zahlen sie 

dem Grafen Sinon von Lippe die hohe Summe von 4000 Mark. Um sie aufzu

bringen, müssen sie ihr Kloster in Lahde mit ihrem gesamten Grundbesitz 

veräußern. Käufer aber war das reiche Kloster Loccum, das die auch für 

die damalige Zeit sehr hohe Summe von 15oo Mark bremischen Silbers 

zahlte, die Mark zu 234 Gramm Silber« • 

Die Verwaltung des neuen, großen Besitzes war Von Loccum aus nicht 

möglich. Das Nonnenkloster wurde umgebaut und den Bedürfnissen der 

Mönche angepaßt. Dem Kloöoer in Loccum ähnlich, entstand eine Grangia, 

ein Zi/eigkloster, das hier der Sammelpunkt für alle Abgaben wird, 

die von den Baue -n der umliegenden Dörfer an das Kloster Loccum zu lie

fern sind, und zugleich der Mittelpunkt des eigenen Wirtschaftsbetrie-
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bes. An der Spitze dieser Grangia stand ein Hofmeister, der für die ge

samte Vorwaltung verantwortlich war. Die Mönche des Klosters haben da

mals die Pfarrkirche, die nahe dem Kloster lag, von Laude zuerst n.c, 

Nordlöthe und dann nach 'Jierde verlegt, um vor Feuersbrünsten, vor 

allem aber auch wohl vor Zusammentreffen mit den Lahder Mädchen und 

Frauen bewahrt zu sein. 

Im Verlaufe des 14. Jahrhunderts scheint dann der kirchliche Dienst 

im Kloster Lahde aufgegeben worden zu sein. Der Besitz ist unter Lei

tung von Hofmeistern, die auf dem Mönchshof Jeweils ihren Wohnsitz hät

ten, nur noch wirtschaftlich genutzt worden. Einige Laienbrüder werden 

die Aufsicht über die Arbeitskräfte auf dem Hofe ausgeübt haben. Dem 

Hofmeister unterstand auch die von den Nonnen angelegte Klos-ormühle, 

die aber 1357 schon so baufällig war, daß der Loccumer Mönch Meyners, 

der damals den Klosterhof verwaltete, vom Kloster Mariencee dio Tal-

mü" le pachten mußte, um ihren Betrieb in Lahde mit genügend Mehl 

versorgen zu können0 

Die Bewirtschaftung des gesamten Besitzes in Lahde durch einen einzigen 

Klosterhof scheint sich nicht bewährt zu haben. Um 14-70 entschloß man 

sieh deshalb zur Aufteilung de3 Grundbesitzes auf fünf Höfe. Sie er

folgte in der Weise, daß der bisherige Klosterhof dem Hofmeister als 

Resthof verblieb« Zu diesem Hof gehörten vor allem das Mönkofeld, das 

um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts noch 65 Morgen groß war, und 

die Wiesen in der Nähe des Hofes mit 32 Morgen. Von dem übrigen, auf

zuteilenden Lande bekam dieser Hof, genau wie die Meier, etwa 12o Morgen 

Saatland. Damit war der Mönchhof mit seinen über 2oo Morgen wesentlich 

größer als die Meierhöfe« Jeder Hof erhielt, wie das noch bei einer •• 

Bestandsaufnahme zu Beginn des 19« Jahrhunderts gut zu erkennen watf, 

von Jeder Flur einen gleichen Anteil« Die vier neuen Meier erhielten 

ihre Wohnsitze auf dem ehemaligen Klostergelände westlich der Kirche» 

S 
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. Von den fünf Meyerhöfen, die das Kloster Loccum im Jahre 14-71 î n 
Lahde neu einrichtete, bestehen heute nur noch drei: Die Höfe 
Nr.1 Keyer, Nr.2 Nahrwold und Lange Nr.3. Der. Hof Nr. 4 ist nicht 
mehr vorhanden. Er lag zwischen dem Hofe Meyer 1 und der Kloster
mühle unmittelbar an der Aue. ̂ ach dem 3oJährigen Kriege gehörte 
dieser Hof zunächst dem Amtmann Bär oder Behre aus Petershagen, 

der ihn vom Kloster Loccum gekauft hatte und seine zerstörten 
Gebäude wiederaufbauen ließ. Später wechselte der damals noch 
etwa 1oo Morgen große Hof wiederholt die Besitzer, die den größten 
xeil seiner Ländereien veräußerten. Im Jahre 1845 kam der itesthof 
mit seinen Gebäuden und 24 Morgen Acker und Wiesen durch Kauf a^n 
den Meyerhof NrG1. 

Auch der Haupthof, der alte Klosterhof, besteht nicht mehr. Als 
"Heckerhof", um den so manche Lahder Sage geht, lebt er in der 
Erinnerung der Alten fort. Seinen Namen hatte er nach der Familie 
hecker, in deren Händen er verwahrloste und völlig verschuldete. 
Durch Heirat gelangte dieser Hof 1749 an Georg Friedrich Engel
king, der ihn noch einmal in die Höhe brachte. Im Jahre 184o er
warb schließlich der Petershäger Aktuar Stammelbach, einer der 
schlimmsten Güterschlächter unserer engeren Heimat, den "Hecker
hof", dessen 194 Morgen er sofort zerstückelte und samt dem Hof
platz mit hohem Gewinn verkaufte. An den einst so stattlichen 
Klosterhof erinnern heute nur noch die Flurnamen "Mönkegarten" 
und "Mönkebruch"o 

Die Urkunde vom 1o.Februar 1471, gewöhnlich Gründungsurkunde der 
Lahder Meyerhöfe genannt, ist in Wirklichkeit ein Vertrag. Er 
legt auf der einen Seite die Rechte des Mindener Bischofs an de^n 

festfen' a U f d e P a n d e r e n S e i t e d i e d e a Klosters Loccum an ihnen 
Zugleich grenzt er aber auch die Rechte der Meyer und des 

Hofmeisters genau ab. Weil im Mittelalter der Bauer einerseits 
seinem Grundherrn, anderseits aber auch dem Landesherra gegenüber 
Pflichten trug, war es erforderlich, klare Grenzen zu setzen. Das 
konnte vor allem auch den Meyem selbst nur dienlich sein. 

Landesherr war damals der Mindener Bischof Albert II. aus dem 
Geschlecht der Grafen von Hoya. Während seiner 37Jährigen Regie
rungszeit, von 1436 - 1473, litt das Bistum - oder.wie man es auch 
nannte - das Stift Minden, unter dauernden Fehden, die es immer 
wieder mit Brandschatzungen und Plünderungen verheerten. 



- 6 -

Geröde im Gründungsjahr der Keyerhöfe, im Jahre 1471, erlitten 

die Mindener Bürger in der Fehde mit dem Grafen von Lippe an der 

Porta eine schwere Niederlage» Diese unsicheren Zeitverhältnisse 

werden damals wahrscheinlich das Kloster Loccum bewogen haben, 

ihren großen, wenig überschaubaren Besitz in Lahde neu zu ordnen 

und auf die 5 Meyerhöfe zu verteilen, 

Wohl zu keiner Zeit seiner Geschichte hat sich das Stift Minden 

•in einem traurigeren Zustand befunden, weil die Brüder des Bischof 

die Hoyaer Grafen, es immer wieder mit in ihre Streitigkeiten ver-s 

wickelten. Am Anfang der Urkunde wird auch ein Bruder des Bischoi 

Johann Graf von Hoya und Brockhausen, genannt, der die Verhand

lungen zwischen dem Bischof und dem Abt und Konvent des Klosters 

Loccum geführt hatte, aber schon vor Abfassung der Urkunde ge

storben war. 

Die.Urkunde, die sich im Klosterarchiv Loccum befindet, ist etwa 

3o cm lang und 32 cm breit, mit dem Siegel des Bischofs und de_m 

Siegel des Mindener Domkapitels versehen. Sehr eng und ohne Ab

sätze geschrieben, enthält sie einen umfangreichen Text in nie

derdeutscher Sprache. 

Es würde zu weit führen, hier den gesamten Text der Urkunde zu 

bringen«, Darum sollen in Übersetzung nur der Anfang und einige 

wenige Stellen folgen, aus denen das Hauptanliegen des Vertrages 

und der Stil deutlich werden, in dem damals derartige Urkunden 

abgefaßt wurden0 

"Wir, Albert von Gottes Gnaden Bischof des Stiftes zu Minden, tun 

kund und bekennen öffentlich für uns und unsere Nachkommen und 

vor Jedermann, daß bei uns gewesen ist der edle und hochgeborene 

Junker Johann, Graf von Hoya und Brockhausen,seligen Angedenkens, 

unser lieber Bruder, wegen der ehrsamen geistlichen Herren, des 

Abtes und des ganzen Konvents des Klosters zu Loccum (und) um 

des Hofes willen zu Lahde, also daß der genannte Abt und Konvent 

den genannten Hof bemeiern wollen, unserem Stifte und ihrem 

Kloster zu Nutzen und Besten gemäß dieser nachstehenden Art und 

Weise. Es mögen also die von Loccum dort vier Meyer einsetzen, 

weiche die bisherigen Abgaben an uns, so wie wir und unser Stift 

sie bisher von dem genannten Hofe gehabt haben, weiter geben...* 

'Auch bleibt den Vielgenannten von Loccum das Recht vorbehalten, 
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daß sie die (Höfe der) genannten Meyer vergrößern oder verkleinern 

und sie ein- und absetzen dürfen nach ihrem Nutz und Bedarf, doch 

unter der Voraussetzung, daß uns die bisherigen Abgaben und Dienste 

geleistet werden, wie festgesetzt istQ Wenn aber die Vielgenannten 

von Loccum Kötter auf den Meyerhöfen ansetzen, so sollen uns diese 

Kötter dienen, wie sie bisher getan haben. Sollten aber diese Ver

pflichtungen, von den genannten Meyern und Köttern nicht ausgeführt 

werden, so wollen wir sie deswegen nicht beschädigen oder pfänden 

lassen von unseren Amtleuten. Unsere Amtleute sollen sie vielmehr 

erst vor dem Hofmeister, der zur Zeit auf der Stätte zu Lahde ge

genwärtig ist, verklagen.„." 

Klar und unmißverständlich ist damals die Hauptforderung des 

Bischofs: Die vier neuen Meyer haben ihm die gleichen Abgaben uwnd 

Dienste zu leisten, die er bislang von dem alten Klosterhof ins

gesamt erhalten hato Dazu enthält der Vertrag noch eine Reihe ein

zelner Forderungen, die geändert oder der neuen Lage angepaßt wer

den mußten. Sie haben - in den folgenden Zeiten z.T. in Geldabga

ben umgewandelt - bis in das vergangene Jahrhundert fortbestanden. 

Zunächst ist von zwei Kühen die Rede, von denen alljährlich eine 

zu Pfingsten, die andere zum Fastnachtabend in das Schloß Peters

hagen, die Residenz des Bischofs, zu liefern ist. Wie Dr0 Großmann 

in seiner leider ungedruckten "Geschichte des Meyerhofes der Fami

lie Lange in Lahde Nr.3 - 1471 - 195o" schreibt, hatten auch die 

meisten anderen Dörfer im Amt Petershagen Je zwei Kühe aufzubrin

gen, deren Kosten auf die "kuhmahlungspflichtigen" einzelnen Höfe 

umgelegt wurden,. Die Kühe, daneben Ochsen, insgesamt etwa 5o Stück 

Rindvieh, dazu 6oo Schweine, wurden alljährlich im Haushalt des 

Bischofs und seines Gesindes auf dem Schloß Petershagen verzehrt0 

Gegen Zahlung von zwei Rheinischen Gulden, alljährlich am Jakobs

tag, 27o Juli, zu entrichten, sollen künftig zwei Forderungen des 

Bischofs entfallen: Die Lieferung eines neuen Wagens an den bischöf 

liehen Amtmann in Hausberge, ebenso die leihweise Überlassung eines 

Bullen, der gegen Zahlung eines Guldenj in Hausberge wieder abge

holt werden konnte0 

Es ist zu vermuten, daß Aiese Leistungen in die Zeit vor der Grün

dung des Klosters Lahde zurückreichen, als die Edelherren Vom Berge 

noch in Lahde Besitz hatten^ Als 1398 mit dem Tode des letzten " 
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Herren vom Berge, des Bischofs Otto, der gesamte Besitz durch 

Schenkung an das Stift Minden fiel, wurde die Schalksburg in Haus« 

berge Sitz eines bischöflichen Amtmannes. 

Auch die Spanndienste wurden neu geregelt. Bislang hatte der Klo

sterhof dem Bischof für seine Reisen alle 3 oder 4 Wochen - Je nac 

Bedarf - einen vierspännigen Wagen zu stellen. Fortan sollte Jede2 

der Meyer innerhalb von vier Wochen einmal einen Wagen oder Pflug 

stellen und zwar umschichtig derart, daß dem Bischof für Fuhren 

auf dem Schloß oder für Feldarbeiten auf dem Vorwerk auf der Koppe 

in Jeder Woche ein Spanndienst verfügbar wäre«, Diese Spanndienste 

scheinen erst später, unter brandenburgisch-preußischer Herrschaft 

wesentlich erhöht worden zu seinG Nach einer Aufstellung aus dem 

Jahre 1682 sollen die Meyer 2 Tage wöchentlich mit halbem Spann,ef, 

mit zwei Pferden, dienen, 1721 dagegen schon 2 Tage mit vollem 

S-pann, d.h. mit vier Pferden. pür d e n p a l l e i n e r z w e i t e n R e ± s e 

"mit vier Pferden außerhalb des Landes" soll** Jeder Meyer ein 

gutes Pferd und einen Wagen stellen. In der Zeit, in der dieser 

Wagen "auswärts" tfä&s, sollten die Meyer von den anderen Dienste n 

und Anforderungen "gänzlich befreit" seinD 

Ausdrücklich bestätigt der Bischof in diesem Vertrage dem Kloster 

Loccum das volle Verfügungsrecht, das sogenannte Obereigentum, übe: 

den gesamten Besitz des alten Klosterhofes auch nach dessen Auf

teilung. Das Kloster kann nach eigenem Ermessen den Grundbesitz 

der Höfe vermehren oder vermindern, untüchtige Meyer abmeiern und 

neue einsetzen. Es ist Sache des Klosters, ob es auf den Meyer

höfen Kötter ansetzen will, Kleinbauernstellen mit nur wenigen 

Morgen Land, deren Inhaber, zeT0 verheiratete Knechte, mit ihrer 

Familie für die Bewirtschaftung ihres Meyerhofes dienstbar sind. 

Es wird dem Kloster empfohlen, trotz der Aufteilung des Kloster

hofes einen Hofmeister beizubehalten. An ihn sollen sich die 

bischöflichen Beamten wenden, wenn einmal die Dienstpflichtigen 

ihre Abgaben und Dienste nicht zur festgesetzten Zeit und in vollem 

Umfange geleistet haben; er soll für Abhilfe sorgen oder zumindest 

vermitteln. Der Hofmeister muß Jedoch ebenfalls Abgaben an den 

Bischof und seine Amtmänner entrichten, nämlich alljährlich zu 

Weihnachten ein Opfergeld und am St. Martinsabend (11.November) 

Je eine Stiege, d.h. 2o Stück, Käse und "Zutte Milk" nach Peters

hagen und Hausbergeo 
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Beibehalten wird in diesem Vertrage auch die Verpflichtung der 

Meyer und der Kötter zur "-L<andfolge", einer Art Wehrdienst- und 

Arbeitsdienstpflicht. Zu ihr gehörten Wachdienste in Kriegszeite^n 

das "Borgfesten", ursprünglich Mitarbeit durch **and- und Spann

dienste beim Burgen-, Wege- und Brückenbau, weiter i-'reiberdienste 

bei herrschaftlichen Jagden und schließlich Botengänge zur Beför

derung amtlicher Briefe. 

Der Bischof sichert dem Kloster aber auch zu, er werde nicht -

wie es damals häufig geübt wurde - die Ländereien im Kriege oder 

durch Brand zerstörter Meyerhöfe als herrenloses Eigentum an sich 

zu ziehenofEinige weitere Bestimmungen des Vertrages betreffen 

nicht unmittelbar die Meyerhöfe: Die Kötter,"die zwischen dem ge

meinen Hellwege und der Weser wohnen", sollen dem Kloster 8 "Sware 

d.h. -üenare oder Pfennige, entrichten. Der "gemeine Hellweg" ist 

die "via antiqua regia", der alte Königsweg, der von Minden über 

Nienburg nach Bremen führte„ Die erwähnten KöttTerstellen waren 

wahrscheinlich kurz zuvor auf Klosterland zwischen der heutigen 

Mindener und Nienburger Straße und der "ölen Wierser"errichtet, dei 

"alten Weser", die damals hart westlich des heutigen Ortsrandes 

der Gemeinde Lahde floß. Diese Kötter sollten zu den 8 "Swaren" 

noch den "Ochtmunder ZehntennJ^Qine Abgabe, die als ein Neubruch
zehnte von allem Land gefordert wurde, das nicht schon bei Ein

führung des Zehnten durch Karl den Großen zur Feldflur gehört hatt 

sondern erst in späterer Zeit urbar gemacht worden war. Her glei

che Zehnte sollte auch von denen erhoben werden, die in Lahde und 

im "Roke" wohnten. Von dieser Abgabe an das Kloster sollte nur 

die bischöfliche Zollstätte ausgenommen sein, die an der hölzer

nen Weserbrücke nach Petershagen auf Grund und Boden des Klosters 

angelegt worden war. Hier wurde kein Weserzoll, d.h. keine Abgabe 

von Schiffsgütern, sondern ein Landzoll, ein Straßenzoll, erhoben, 

wie es nach Einnahmeregistern des Jahres 1596 in Hille, Südfelde, 

Lahde und Windheim noch im 16. Jahrhundert geschah. 

Ausdrücklich bestätigt die Urkunde die alleinigen Rechte des 

Klosters an der Aue, wichtig vor allem, weil ihr Wasser für den 

Betrieb der Klostermühle gebraucht wurde. 

Zugesichert wird auch das Recht des Klosters, durch den Kloster

hof oder die vier ̂ eyerhöfe 2o Schweine zur Mast in das Hiddeser 

Holz treiben zu lassen. Auch die Anrechte des Klosters-' an der 
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Lahder und Ilser Holzmark und in den anderen, nicht besonders ge

nannten Marken sollen den Meyern, Köttern und auch dem Hofmeiste 

ungeschmälert erhalten bleiben. Die Meyer sollen dafür dem Richten 

in Windheim, der in den einzelnen Marken das Jährliche Holtings-

gericht abhielt, in Jedem Jahre am 25<> Januar 16 Schillinge und 

einen Scheffel Roggen geben. 

Schließlich bestimmt die Urkunde für die Bürger von Petershagen, 

die in Nordlöthe Höfe und Land besitzen, daß sie dort nur nach der 

Vorschriften und Bedingungen des Klosters Loccum säen und aaeatta-r 

anbauen dürfen. Dieses -̂ and lag "Auf der Geist", die ursprünglich 

wohl zurPetershäge» Gemarkung gehört hat, über die aber das Klo

ster Loccum das Obereigentum beanspruchte und von der es den 

lehnten erhob. Nachdrücklich bestätigt der Bischof diese Ansprüche 

und das Recht, den -Zuwiderhandelnden Haus und Hof zu nehmen und 

dafür andere einzusetzen. 

Zum Schluß der Urkunde gelobt der Bischof für sich und seine Nach

folger, unter Zeugenschaft mehrerer Ritter und Amtsleute des 

Stiftes, alle Abmachungen sollten uneingeschränkt gehalten werden 

"bis in ewige leiten". 

Die Urkunde schließt mit den Worten:" Und zur weiteren Beurkundung 

und Gewißheit haben wir, der vorgenannte Bischof Albert, für uns 

und unsere Nachfolger unser Siegel an diesen Brief hängen lassen, 

und wir, Hardecke Großendorf, Domprobst, Johann v. Quernheim, Dom

dekan, und Kapitel des Domes zu Minden bekennen und bezeugen für 

uns und unsere "achfolger, daß alle die vorgenannten Bestimmungen 

von dem vorgenannten ehrwürdigen Herrn Bischof Albert, unserm 

gnädigen Herr, mit unserm guten Willen und Zustimmung geschehen 

sind. Um das noch mehrzgu bekräftigen, haben wir befohlen, unser 

Siegel an diesen Brief hängen,williglich für uns und unsere Nach

folger« 

begeben nach der Geburt Christi, unseres Herrn, im tausend vier

hundert und einundsiebzigsten Jahr am Tage der Heiligen Jungfrau 

Scholastica (1o. Februar)". 
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Die Zeit, in der die Lahder Meyerhöfe gegründet worden sind, war 

voller innerer Unruhe und Spannungen auf geistigem und religiösem 

Gebiet, voll harter Gegensätze im sozialen und politischen Bereich. 

Immer wieder kam es zu Streitigkeiten zwischen den Grundherren, 

brachen Kämpfe zwischen den Mindener Bischöfen, der Stadt und den 

Ständen des Stifts untereinander und mit den benachbarten Terri

torialherren aus. 

Die Meyerbauern, mit ihnen die drei Lahder Müller, ebenso alle 

übrigen Lahder dauern und die Besitzer der kleineren Hofstätten, 

die Kötter, sie alle konnten froh sein,wenn sie bei den vielen 

Zwistigkeiten ihrer Grundherren einigermaßen ungeschoren davon

kamen. Sie hatten ihre tägliche schwere Arbeit, bestellten ihre 

& cker, sie rodeten den Wald und machten die Brüche urbar, sie lie
ferten Zehnten und Zins und leisteten ihre Hand- und Spanndienste. 

Sie mußten froh und dankbar sein, wenn wenigstens die großen 

Herren nicht miteinander in Harnisch gerieten. Dann wurde es frei

lich schlimm; denn schütz- und wehrlos mußten sie Raub und Brand

schat zung, Gewalttat und Mord über sich ergehen lassen. Schon im 

13» und 14. Jahrhundert hatte es viel Unheil gegeben, als die ein

zelnen Machthaber begannen, ihren zerstreuten Grundbesitz zu ge

schlossenen Territorien zusammenzufassen. Noch schlimmer wurde es 

in den folgenden Jahrhunderten, als man mehr und mehr die Bischöfe 

aus dem benachbarten Fürstenhäusern wählte, die dann das Bistum 

in die Streitigkeiten der Herrschergeschlechter mit hineinzogen. 

Als 1519 - 1523 die Hildesheimer Stiftsfehde tobte, wurde nicht 

nur das Schloß Petershagen zerstört, sondern mit mehreren anderen 

Dörfern ging nach einer alten Karte auch der größte Teil der Lahder 

Häuser in Flammen auf. 

Es war die Zeit, in der die Menschen unserer Heimat sich mehr und 

mehr der neuen Lehre Martin Luthers, der Reformation, zuwandten. 

Das ziügellose, unwürdige Leben der Bischöfe Franz i. und Franz II. 

konnte diesen Vorgang nur beschleunigen. 

Die Schuldenlast des Bistums stieg fortwährend, die Ämter waren 

verpfändet, die Steuern, Abgaben und Frondienste wuchsen. Hinzu 

kam, daß die Menschen in ihrem Innersten aufgewühlt, oft durch 

politische und religiöse Gegensätze voneinander getrennt waren. 

Es war eine ^eit, in r\eT tiefe Enttäuschung über menschliche Unzu

länglichkeit und Charakterlosigkeit sich ausbreiteten, so daß die 

tief resignierenden Worte auf dem Spruchbalken des Lahder Kruges 
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wohl verständlich erscheinen: 

Duit is der Welt Laf Ik do di got du doeist mi quäl Ik heve di 

up du werpest mi neder Ik erre di du Schildes mi weder AD 1558. 

Das heißt in hochdeutscher Sprache: Dies ist der Welt Lauf: 

Ich tu dir Gutes, du tust mir Qual. Ich hebe dich auf, du wirfst 

mich nieder, ich ehre dich, du schiltst mich wieder. 

Das auf dem Spruchbalken genannte Jahr 1558 fiel in die Regierungs

zeit des Bischofs Georg aus dem Hause Braunschweig-Wolfenbüttel. 

Anders als seine Vorgänger war er bestrebt, die heillosen Zustän

de zu ordnen, die Jene hinterlassen hatten, ̂ r hatte in der Burg 

Petershagen das "Neue Haus" errichten und zvrischen Lahde und Pe

tershagen eine neue Holzbrücke über die Weser bauen lassen. Es 

wäre denkbar, daß er in Lahde an der Aue die alte Zollstätte 

wieder eingerichtet und mit einem neuen Spruchbalken versehen 

hätte. Die tiefe Resignation, die aus der Hausinschrift spricht, 

wäre bei diesem Bischof verständlich. Als damals 62Jähriger hatte 

er sich fortwährend mit dem widerstrebenden Domkapitel und den 

aufsässigen Ständen des Stiftes herumzuschlagen. Mit dem Schwin

den bischöflicher Macht könnte später die Zollstätte eingegangen 

sein. Das Gsbäude aber könnte damals schon der Besitzer eines 

Kruges als Sehankwirtschaft übernommen haben. Es hätte danach 

schon damals einen Lahder Krug geben können, und die zweite Jahres

zahl auf dem Balken 1596 könnte auf die Umwandlung und einen Umbau 

hinweisen, aber das alles ist urkundlich nicht zu belegen. 

Sicher aber ist, daß zu Jener Zeit der erste evangelische Pfarrer, 

Hermann Wegener, seinem Sohne, der - wie es in der Chronik heißt-

"nicht studieren wollte", hier in Lahde ein Haus bauen ließ. Dieses 

heute älteste Haus Lahdes, als "alte Apotheke" bekannt, trägt 

noch die alte Inschrift, die 1575 sein Bauherr negener setzen 

ließ. Auch sie spricht, wie die ältere am Lahder Krug, davon, 

daß die äußeren Lebensverhältnisse damals wohl karg und ärmlich 

gewesen sein müssen, aber aus der Kraft des zu Jener Zeit erneu

erten Glaubens resignierte und verzagte Pfarrer Wegener nicht: 

So sagt seine Inschrift: Elige potius Justam paupertatem quam 

injustas divitiasl - Nam si«* deus pro nobis, quis contra no.s?" 

Zu deutsch:"Wähle lieber ehrliche Armut als unehrliche Reichtü

mer! Denn wenn Gott für uns ist, wer vermöchte wider uns zu sein? 

Langsam begannen die Verhältnisse sich zu bessern, da brach das 
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Verhängnis des Dreißigjährigen Krieges über das Land herein. 

Wenn es auch keine Chronik vermeldet, wird Lahde, das Ja am Heiweg, 

am alten Königsweg der uralten Verkehrs- und Heeresstraße lag, 

seinen Teil an Mord und Gewalttat, an Raub und Plünderung, an 

Einquartierung und Brandschatzung nicht nur auf den Meyerhöfen 

erduldet haben. 

Als 1648 der Krieg endete, fiel Friedrich Wilhelm, dem Großen 

Kurfürsten, ein verwüstetes Land zu. Not und Elend waren unbe

schreiblich, viele Gehöfte niedergebrannt, die Menschen verroht 

und verwildert. Abgedankte Soldaten, Räuberbanden und Wölfe mach

ten das Land unsicher, Angst vor der Pest und Hexenwahn peinigten 

die Bewohner. 

Mit fester Hand begann aber der neue Landesherr eine neue Ordnung 

aufzubauen. Seine straffe Verwaltung stützte sich auf die Ämter

einteilung des alten Bistums, die von den alten Landesburgen aus

ging. Lahde gehörte im Amt Petershagen zur Vogtei Windheim. 

Damals wurden als Grundlage für eine gerechte Besteuerung um 168o 

erstmals die Besitzungen aller Bauern genau vevmessen und zugleich 

auch der Ertragswert des Bodens abgeschätzt. Die Ergebnisse wurden 

im Catastrum der Vogtei Windheim eingetragen. Es enthält außerdem 

die Höhe der zu zahlenden Grundsteuer, der Kontribution, dazu die 

zahlreichen anderen Abgaben und Dienste, die vor allem die großen 

Höfe zu leisten hatten. Sie sind genau erfaßt, da alle Besitzer 

einzeln vor einem Ausschuß vernommen wurden. Im Jahre 1721 wurden 

die Kataster nocheinmal überprüft. 

Als Besitzer des Hofes Nr.1 erschien 1682 Wiepke Meyer vor dem 

Ausschuß, ̂ r bezeichnete sich als aeyer, ,4o Jahre alt und als dem 

Kloster Loccum leibeigen. 1721 wird er als Vollspänner bezeichnet, 

d.h. Besitzer eines Hofes, der mit mindestens 4 Pferden zu den 
uand- und Spanndiensten, zum Borgfesten und zum Ackern für die 

Grundherrschaft, antreten mußte. Mit rund 125 Morgen Ackerland, 

27 borgen Weide und 8 Morgen Holzung hatte er einen für Jene Zeit 

sehr großen Besitz von 16o Morgen. Als Viehbestand gab er 4 Pferde, 

5 Kühe, 2 Rinder, 2 Kälber, 4 Schweine und 2 *erkel an. Für dieses 

Vieh standen ihm und den anderen -̂ ahder ̂ auern als Meide die soge

nannten "Gemeinheiten" oder Almende, u.a. der "Lahder Bruch" und 

die früheren Lahder Forstbezirke zur Verfügung. 

Vom Hofe Nr. 2 erschien Ernst Schwier, der sich aber auch Meyer 
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nannte, ebenfalls 4o Ja hre alt. Zu seinem Hof gehörten 116 Mor

gen Saatland, fast 9 Morgen Weideland, 5 Pferde, 6 Kühe, 1 Rind, 

2 Kälber, 6 Schweine. 

Als Besitzer von Nr.3 meldete sich äermann Meyer, 53 Jahre alt, 

dessen wirklicher Familienname aber schon damals Lange war. 12o 

Morgen Saatland, 12 Morgen Weideland, 5 Pferde, 5 Kühe, 3 Kälber, 

4 Schweine nannte er sein eigen. 

Alle 3 Bauern hatten als besitz zuerst nur 8o borgen Ackerland 

angegeben, also viel zu wenig. %as war bei dieser ersten Erhebung 
bei den meisten Bauern der Fall, da es Ja um Unterlagen für die 

steuern ging, die sie alle möglichst niedrig halten wollten* 

Auch in der Folge haben diese drei Meyerhöfe, von einem unguten 

Fl*©g@II im Jahre 17o8 abgesehen, bis auf den heutigen Tag immer 

gute Nachbarschaft gewahrt. Sie haben einträchtig zusammengehal

ten, besonders gegen die Behörden, wenn es darum ging, ihre Rechte 

gegen ihrer Meinung nach ungerechtfertigte Ansprüche zu verteidi

gen. 

Während der alte Klosterhof, der "Heckerhof" und der hof Nr.4 

wiederholt die Besitzer wechselten, immer mehr verschuldeten und 

schließlich eingingen,heißen die Besitzer der anderen drei Höfe 

mindestens seit 1721, also seit einem Vierteljahrtausend, nach 

der damaligen Kataster-Registrierung immer nur Meyer, Nahrwold 

und .uange. Die Familie J-«ange sitzt nachweislich seit mindestens 

155o auf ihrem Hofe, aber auch die anderen Familien sind mit 

Sicherheit seit 16oo im Besitz ihrer Höfe, wenn man die ein

heiratenden Schwiegersöhne mitrechnet, wie den Gerd Henrich 

«ahrwold, der 169o die Hoferbin Anna Margrete Schwier auf 

"Wiebk*pgs Stätte" ehelichte. So ist es nicht unwahrscheinlich, 

daß die drei Meyerhöfe, die heute noch vorhanden sind, seit 

ihrer Gründung im Besitz der gleichen Familien gewesen sind. 

Im Laufe des 18. und des 19« Jahrhunderts bauten die Lahder 

Meyer ihren Besitz planmäßig aus, so daß die drei Höfe zu Anfang 

dieses °ahrhunderts auf 29o, 2o4 und 161 Morgen angewachsen waren. 

•uie vermehrung geschah nicht nur durch Kauf oder Erbschaft, son

dern auch dadurch, daß die bisher nur als "eide benutzte Allmende 

auf die einzelnen Höfe des Dorfes verteilt wurde, zunächst 1836 

das "Lahder Bruch", dann auch die anderen Flächen, vor allem die 

•̂ ahder Forstbezirke, der "Lahder Begang" genannt. Dank künstlicher 

Düngung war es möglich geworden, selbst aus unfruchtbaren Heide-
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flächen Ackerland zu machen, das gute Ernten trug» 

Mit der Aufteilung der "Gemeinheiten", insbesondere der unkultivierten 

Heidegebiete, schwand auch die Wesentlichstevoraussetzung für die 

Schafzucht. Sie fand allenfalls noch zur Herbstzeit Kudemöglichkeiten 

auf den abgeernteten Feldern und Wiesenflächen. Früher hatte die Schaf

zucht- gerade im alten Amt Petershaj^en eine besondere Rolle gespielt, 

des um 1790 mit über 8000 Schafen unter allen anderen Ämtern den 

größten Anteil an den 43.000 Schafen in Minden Ravensberg hatte. Das 

Recht, eine Schafherde zu halten, stand, aber nur einigen Großgrund

besitzern zu, ursprünglich dem Bischof und den Burgmännern in Peters

hagen, daneben der Stadt Petershagen. In Lahde waren es nur der Hecker

hof und die drei Meyerhöfe. Letztere hatten im Jahre 1783 in einem 

Prozeß ihre Huderechte auf der"Geist" zu verteidigen. Damals hielt 

Meyer Nr. 1 etwa 2oo Schafe, Nahrv/old Nr» 2 15o bis 2oo und Lange 

Nr. 3 100 bis 12o Schafe« Die Schafhaltung der Meyerhöfe endete 

um 1880, nachdem der letzte Lahder Schäfer Römbke gestorben war, der 

die Je 60 bis 7o Schafe der drei Höfe in einer gemeinsamen Herde ge

hütet hatte. 

Was unter allen Veränderungen sich aber an stärksten auf die Ent

wicklung der drei Lahder Meyerhöfe auswirkte, das war in der ersten 

Hälfte des vergangenen Jahrhunderts die Bauarnbefreiung. Sie wuxxie in 

unserer Heimat aber nicht durch die Reformen des Freiherrn vom Stein 

nach seinem"Edikt vom 8. Oktober 18o7" eingeleitet, da das Mindener 

Land damals nach der Niederlage Preußens im Jahre 18o6 zum Königreich 

Westphalen uncer Napoleons Bruder JerSrne gehörte« Doch wurde hier durch 

die Verfassung des Königreichs nach französischem Vorbild die Leib

eigenschaft aufgehoben» Es fielen daaiitt . 

1. der Gesindezwang, nach dem die Bauernkinder bei ihren 
Grundherrn in Dienst genommen werden konnten, 

2. die Einholung der Heiratserlaubnis, oft gegen Gebühr, 

3. der "St rbefall", der Anteil des Grundherrn am Nachlaß 
des verdorbenen Bauern, 

4-. der "Freikauf" aus der Leibeigenschaft, 

5« die unbestimmten Frondienste, darunter dia Treiberdienste 
auf den Herrenjagden. 

Die drückenden Geld- und Naturalabgaben, die Hand« und Spanndienste 

aber blieben, ebenso das Obereigentum und der "Weinkauf", eine Abgabe, 

die bei einem Besitzerwechsel jeweils an den Grundeigentümer zu entric 

ten war. Naeh dem neuen Gesets konnten zwar alle Abgaben und Leistung© 



= 16 -

durch Zahlung ihres 2ofachen Wertes an den Grundherrn abgelöst 
werden, die schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse und die 
drückenden Steuern in der "Franzosenzeit" hinderten die meisten 
dauern daran. Das französisch^westphälische Gesetz von 18o8 wurde 
aber durch ein inhaltlich gleiches preußisches Gesetz von 182o 
verwirklicht. Als Abfindung für die Abgaben und Leistungen der 
Lahder Meyerhöfe an das ̂ loster Loccum wurde der 2ofache Jahres
betrag festgesetzt. Da der Geldwert der Jährlichen Forderungen 
59 Taler 15 Silbergroschen 1 Pfennig betrug, hatte Jeder Meyerhof 
1189 Taler 18 Silbergroschen 1o Pfennig zu zahlen. 

Zur Durchführung der Ablösung wurde in Münster eine Rentenbank 
eingerichtet, die die Beträge der einzelnen Bauernhöfe in Renten
briefen an die früheren Grundbesitzer überwies. Ihre Schuld bei 
der Rentenbank tilgten die Lahder Meyerbauern mit einer auf 
56 1/2 Jahre befristeten Jährlichen Zahlung von 53 Talern 16 Sil
be rgroschen. 

Die einzelnen Abgaben an staatliche Ämter, dazu die Abgaben an die 
Pfarre und den Küster, wie Opfergeld und Ostereier, wurden in 
ähnlicher Weise berechnet und meistens schon sofort in bar ausge
zahlt, doch endete die Bauernbefreiung für die Lahder Meyerhöfe 
erst im Jahre 1911 mit der Löschung der Rentenpflicht in den 
Grundbüchern. 
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Urkunden in nicht geringer Zahl erlauben, die 5ooJährige Geschich

te der Lahder Meyerhöfe in ihren wichtigsten Vorgängen und Ereig

nissen von der Gründung bis auf unsere Tage aufzuzeichnen. 

Für den"Lahder Krug" ist das wesentlich schwieriger, weil es dafür 

nur wenige schriftliche Quellen gibt. Schon das Jahr seiner Ent

stehung ist urkundlich nicht nachzuweisen, so sfehr man geneigt 

sein könnte, die Jahreszahl 1558 auf seinem alten Spruchbalken 

damit zu verbinden. 

Erstmalig erwähnt wird der "Lahder Krug" in einem "Extraktus der 

Beschreibung der Unterthanen Praestandorum de 1721 - Vogthey 

Wintheim . Bauerschaft Lahde". Es handelt sich um einen Auszug 

aus dem Kataster, in das die Königlich rreußische Regierung alle 

Abgaben und Dienstleistungen ihrer Untertanen nach sorgfältiger 

Prüfung eintragen ließ. In ihm steht:" Gerhard Knübel. Ein Leib

frey Brinksitzer. Qu,j(aeritur <* wird gefragt): Wie er zu seinem 

Hofe gekommen. - xvespond^(it » antwortet): hat denselben vom Amt

mann Richter gekauft. Giebt alljährlich in die Königliche Domainen 

Rechnung V.(ogtei) Wintheim: 

An Krug Gelde Jährlich (Gewerbesteuer) 12 rtbfr (Reichstaler), 

" Brandteweins Gelde 4 " 

In die Vorwerks Rechnung Nichts 

In die Korn Rechnung Nichts 

Gehört in die Kirche nach Lahde 

Giebt dem Pastori 12 ggr (gute Groschen) 

" dem Küster 24 ggr 

Ist von der Landfolge exempt, (ausgenommen, d.h. von Wehr-, Wach- \ 
und Arbeitsdiensten befreit) 

Hat an Länderey: Garten und Säädig (Acker) 14 3/4 Morgen 9 Ruthen 

2 Fuß - Weyde 3 5/8 Morgen 1o Ruthen, keine Holzung und Fischerey 
Summa 18 1/2 Morgen 4 Ruthen 2 Fuß 
Ist 

berechtiget mit der Rüde an Ohrt und .̂nde, da die anderen ihr 

Vieh t re iben . 
Giebt monathlich in die Kontribution: Zu 1 3/4 fach 

1 Tthlr. 9 Ggr. 4 Pf. - Reuter Geld (Kavallerie-Geld) 

12 Ggr« 1 J*f« thut Jährlich 19 rthlr. 7 ggr. 1 Pfg." 

Die Frage, ob Ländereien der Stätte verkauft oder versetzet (ver

pfändet) seien, ist wie folgt beantwortet:"xarn verkauft von Cord 

Witte 1 Wiese vor 19o rthlr. Von dem Amtmann Richter (dem Vorbe

sitzer) - hatte der Rittmeister Meyer zu seinem &indl. Antheil 

24 Morgen Land von der otette gewonnen und verkauft"-
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Um 177o war Johann Ernst Pphlmann von der alten Lahder Stätte Nr.1' 
der Besitzer des Kruges mit der Haus-Nummer 34. Es ist noch unklar 
ob er den Krug von dem Erinlcsitzer Gerhard Knübel oder dessen -̂ rbe: 
erworben hatte. 
Johann Ernst Pohlmann hat durch Verschreibung vom 2o. Mai und 15. 
^uni 177o den Krug mitsamt der Stätte Nr. 11 an seinen Sohn Johann 
Friedrich Wilhelm Pohlmann abgetreten, der das Anwesen seinerseits 
wieder.ebenfalls mit der Stätte Nr.11 zusammen, im Jahre 18o5 seia 
nem ältesten Sohn und Anerben Johann Friedrich Wilhelm übereignete 
Durch dessen Tod vererbte sich der Besitz im Wege der Gütergemein
schaft auf die Witwe Anna Marie Luise geb. Nahrwold. Da sie in 
zweiter Ehe den Bruder ihres Mannes Anton Dietrich Christian hei
ratete, verblieb der Krug bei der Familie Pohlmann, deren letzter 
Mamensträger Friedrich Wilhelm Pohlmann ihn dureh Testament aus 
dem Jahre 1875 seiner Tochter Anna und deren Mann, Colon Friedrieh 
Helle, testamentarisch vermachte. 

•"ach fast 1 2o Jahren, in denen der Krug im Besitz der Familie 
Pohlmann war, wechselte er ab 189o in rascher Folge seine Besitzer 
über den früheren Inspektor des Gutes Wietersheim, Albert Naumann 
und dessen Tochter Auguste.,- auf den Wietersheimer Bauernsohn Anton 
Pöhler. Dieser veräußerte den Krug schließlich am 4.' April 1919 
an den Landwirt Wilhelm Schlechte, den Vater des Jetzigen Besit
zers, Heinrich Wilhelm, der nach dem zweiten Weltkriege das Dach
geschoß ausbaute und einen Saal anbauen ließ. 

Der Lahder Krug ist dafür bekannt, ein besonders gastliches Gast
haus zu sein. Jeder ist willkommen. Gleich, ob er eine große Zeche 
macht oder nicht, er darf mit einem freundlichen Wort rechnen. 
Das war schon vor 1oo Jahren beim alten "Poggenkräuger" Pohlmann 
so, der zu sagen pflegte:"Wer för fief Penninge utgift, well ok 
för fief Penninge 'n Wurt dorbi hebben«" 

Auch die Schlüsselburger Bocktreiber wußten das zu schätzen. In 
der ̂ eit, als es noch keine Dampfschiffe auf der Weser gab, trei
delten sie mit ihren Pferden an langen Leinen die schweren Last
schiffe, die "Böcke" und "Bullen", stromaufwärts. Das war eine 
harte Arbeit, oft eine Schinderei für die Tiere, aber auch für 
die Treiber, die immer wieder ihre ganze Kraft einsetzen mußten, 
wenn die Leinen sich in den Weidengebüschen am Ufer verfangen 
hatten. Abends nahmen sie ihre Quartiere in den Jeweils erreichten 
Orten. Die Bocktreiber waren in den Wirtschaften stets gern gesehei 
gehörten als alte Bekannte sozusagen zur Familie. Das galt für 
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die Schlüssel bürge:, ganz besonders im Lahder Krug. Hier traf an sie 

häufig auch mit anderen Fuhrleuten aus Sculüsselburg zusammen, die 

mit- Frachten nach Bückeburg oder Minden unterwegs waren. 

Im Lahder Krug wurde immer das Abendessen, die Hauptmahlzeit des 

Tages, eingenommen. Wenn im langen-Stall des Kruges die Pferde 

versorgt waren, gab man den mitgebrachten Speck zum Aufbraten 

ab.-In der Gaststube ksuaen dann große Kümpe auf den Tisch, mit 

gekochöen Kartoffeln, die mit dem ausgelassenen Speck übergössen 

wurden. Gemeinsam langte man in die Kümpe und trank zu dem be

scheidenen Mahl, aber auch hinterher noch» wenn es ans "Verteilen" 

(Erzählen) ging, manchen "Bullenkopp (großes Glas) Schluck". 

Nach und nach kroch man dann, wenn man die nötige "Schwere" hatte, 

in das Strohlager, das für alle gemeinsam in der Gaststube ge

spreitet war und Je Übernachtung 20 Pfennige kostete. Manches Dönken 

wird noch heute im Lahder Krug erzählt, vom alten Kaatzen-Busse, 

einem Original unter den Bocktreibern: Nachts habe er oft im Trau

me seinen Schlafnachbam angestoßen und "Humme-Liesken, rög di!" 

gerufen. Er habe damit sein Pferd gemeint, andere Treiber aber, 

durch den lauten Ruf aus dem Schlaf gerissen, hätten den Augenblick 

genutzt,schnell noch einen "Schluck" in die immer durstige K hie 

zu kippen. -

So wenig von den Schicksalen seiner Besitzer und ihrer Familien 

überliefert ist, so viel mehr vermöchte der alte Krug von den 

Ereignissen und Gestalten zu berichten, die in 250 Jahren der ' 

Geschichte unserer Heimat r-n ihm vorübergezogen sind. Seine Fenster 
und Türen gin en nicht nur zur Aue und zur nahen Weser, sondern auch 

unmittelbar auf die Landstraße Minden-Nienbürg hinaus, Teilstück 

einer alten Nord-Südverbindung, und manche Begebenheit wird sich in 

der alten Gaststube abgespielt habon, wert , durch einen Chronisten 

festgehalten zu './erden. 

Im Jahre 1756 marschierten Kompanien or vier hessischen Regimenter 

am Kru:;e vorbei, die in Saolzenau ein reschifft wurden, um - von .i 

Fürsten an die Engl"•ntier verkauft - in Amerika gegen Franzosen m 

Indianer zu k'mpfen. Im Siebenjährigen.Kriege wurde* 1?59 das 

Freikorps Fischer der "Reichsarmee» durch den französischen Mar̂ e.: 

Cont .des aus Minden in Dörfer vorlegt, weil es in der Stadt 

zu »fißfcllofl war« Der ,ird von seinen Plünderungen ni<, 
verschont ,-jeblieben sein, 

Es folgte die napoleonische, die "Franzosenzeit", die zwar die 
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,;erbefrej •.' : hebung d Geibei^enE haft, da 
auch eine f. werdende Besteuerung b2?aohte und e..-
Blutzoll an Icribiei-ten" forderte, die In Spanien und Rußland 
se Napoleon ih?? Leben ließen« Hier im Kruge mögen sich die Lahder 
lsammengeroti t haben, die sich erbittert gasen die Branntwein

steuer wehrten und erst - wie die V/ietersheimer und Todtenhausene 
klein beigaben, als Exekutionskommandös axia Minden mit Waffenge
walt einschritten. Königlich-Westphäliaehe und ab 1811 auch 
Kaiserlich-Französische Douaniors (Zöllner) werden mehr 1s einmal 
den Lahder Krug durchschnüffelt haben. Allein am 22. April 1810 
sind damals in Lahde 1928 Pfund Kaffee imd 3o? Pfund Kakao als 
Schmuggelware beschlagnahmt worden, Einfuhren, aus Großbritannien, 
die durch Napoleons Kontinentalsperre;^ verboten waren« Mit Freude 
wird man vom Kruge aus die berittene Streife Lützower Jäger be« , » 
grüßt, haben, die am 18. Oktober 1813, dem Tag de, Völkerschlacht!^ 
ganz in der Nähe waghalsig die Weser durchquerte, um Jenseits, 
im daraali en Kaiserreich Frankreich, in Petershagen eine staat
liche Kasse wegzunehmen. 

In der folgenden preußischen Zeit, in Jen Notzeiten nach Fremd-••< 
beSatzung und Krieg cen, werden manche Lahder hier im Kruge 
einen letzten Trunk vor ihren alljährlichen "Hollandgängoh" getan 
haben, andere aber auch vor ihrer endgültigen Abreise nach den ii 
Hier.' ist immer wieder der Freiherr von Schlotheim, Gatte einer 
Tochter des westfälischen Königs Jeröme Bonaparte und Gutsherr in 
Wietersheim ein; i,s Amtmann des Amtes Windheim un" spä~> 

per Minden« hat er den Lahder Damm bauen lassen, der 
eine Jederzeit hochwässsrfreie Straße i Minden führen, vor all 
aber auch das Dori die Lahder Marsch vor,'üb©rschwemmun8nder 
Weser schützen sollte, die oft genug auch den alten Krug heimge-
LCht hü Hier im Kruge wird auch der Jungbauer und taerbe vo 

M«S' -= 1, Hej laristian« e#b ge«ag von seinen großen 
Erlebnissen aj im Jahre 1842 ritt er mit einer 

1. anderer Bau ,ml uni im,, & 

Schlotheim nach Minden» Dort du ,:1 Könige Friedrich Wilhe. 
zum Wil str-unk den "Kö an. Er hatte ihn 

Ox-iedric [II. erhalten, als er ihn in Ber
lin auf such y i l cl 

«*» 

hin zu3? 

>ge* 



Lchte ' • 

'':.-.- Lichte, •• Löle] ;ev ':• 
'•• • ß • •' die ."sd ciri s ser 

i • •.' mit sei: •• Jähri 

Läßt über "der 
Geblieben sind auch die Meyerhöfe mit ih.rem schönen, in"vielen 
Dörfern dos Kreises Minden schon für immer verlorengegvingehen 
Bestand alter Fachwerkhäuser« Sie s;eben heute noch - die Meyerhöfe 
wie der Krug - diesem Teil der Gemeinde Lahde das besondere Ge
präge, das, was dem aufstrebenden Ort seine unverwechselbare 
Atmosphäre verschafft, die mit dazu beitrug, daß Lahde zu dem 
"schönsteh Dorf Westfalens" erklärt wurde« Es ist gut zu wissen, 
daß Rat und Verwaltung der Gemeinde ihre Aufgabe erkannijhaben,^^^ 
im Südwesten des Ortes gsmeinsam mit ihren Besitzern die Meyer
höfe und den Lahder Krug, den früheren Ortskern an der Kirche, 
als einen historisch gewachsenen Schwerpunkt zu e>halten und in 
der planerischen und baulichen Gestaltung der wachsenden Gemeinde 
als einen Gegenpol zu setzen zu dem neuen Schwerpunkt, dem Amtshause 
mit den modernen, vorbildlichen Siedlungen auf dem früheren Grund 
und Boden der Meyerhöfe., 

Diese Aufgäbe, die äußerlich sichtbar Traditbn und Fortschritt 
verbindet, wixsi nicht immer leicht zu lösen sein, sie kann und 
wird aber bewältigt werden mit festem Willen und in gutem Einver
nehmen, wie es f&r die Meyerhöfe in den vergangenen Jahrhunderten 
seil "''.ständlich wa:v h ihrem alten Wort? 
"Oilens gnht, wenn man tehope holt\" 

FeStvortrag von Kreisheimatpfleger fiektor Brepohl, Lahde, in der 
Feierstunde am Mittwoch, 10. Februar 1971, im "Lahder Krug" 



Bisehof Albert von Minden bestätigt die Rechte der vier neuen 
Meyerhofe zu Lahde am 1o.2»1471 
(Übersetzung der niederdeutschen Urschrift) 

Wir, Albert von Gottes Gnaden Bischof des Stiftes zu Minden» tun 
kund und bekennen öffentlich für uns und unsere Nachkommen und vor' 
jedermann, daß bei uns gewesen ist der edle und hochgeborene Junker 
Johann, Grai von Hoya und Brcekhausen seligen Angedenkens, unse-. 
lieber Bruder, wegen der ehrsamen geistlichen Herren, des Abtes 
und des ganzen Konvents des Klosters zu Loccum (und) um des Hofes 
willen zu Lahde, also daß der genannte Abt und Konvent den genannten 
Hof bemeiern wollen, mserem Stifte und ihrem Klos.er zu Nutzen 
una Bes-cen gemäß dieser nachstehenden Art und Weise. 
Es sögen also die von Loccum dort vier Meyer einsetzen, welche 
die bisherigen Abgaben an uns, so wie wir und unser Stift sie bis
her von dem genannten Hofe gehabt haben, weiter geben« 

Also zu Pfingsten eins Kuh und zum Fastnachtabend eine Kuh und 
die bisherigen /Ibgaben, so wie wir sie von dem Hofe für das Schloß 
üausberge erhielten, nämlich einen.neuen Waven, der uns dahin se-
bracht zu werden pflegte, und einen Bullen, der uns geliehen würde, 
und ©inen Gulden, den man unserm Amtmann gab, wenn man den Bullen
wiederholte, Für die genannten Stücke sollen die genannten Meyer 
feh?!ft * V tut Sto faG°*stag (25-7.) zwei Rheinische Gulden an das 
?f« ' \ a a W 3 b e p P eebon. FÜ3? d*ese zv;ei Rheinischen Gulden sollen die 
n,1??^!en J°5 Loccum und die Meyer von der Lieferung des Wagens, des 
Bullens und des vorgenannten Guldens gänzlich befreit sein. 

SläfanaOiiJ!B!1?-?i05!lt,f,wl* ViV i h p z u Fetersbagjn beanspruchen 
S S « ? ^ " K S 1 ? »X* S??1:L*JnS eines Wagens, der Je nach Gelegenheit 
einmal im Monat oder alle drei Wochen zur Verfügung gestellt werden 
5 K * < ä S ° a ? S 0 a n d ^ ^rden, daß Jeder Meyer eiien Tag mit einem 
Pflug oder Wagen dienen soll, so daß wir Jede Woche einen zum Dienst 
?fSeS ilß vo*Senannten Wagens dahaben und die anderen Meyer dann 
die Wofahen vom Dienste frei sind« Wenn es aber nötig wäreT daß wir 
I ^ T Ä K * ? **"h*olgßT 4i7ae weite Reise tun müßten Sit vier Pferlen 
S S «fiS des Landes, dann soll ein Jeder von den vorgenannten Meyern 
St? f ^ ü P f e r d ??s o d e r ™fern Nachfolgern zur Verfügung stellen, 
mit denen man weiter weg reisen könnte, und in der Zeit, in weicher 
der vorgenannte Wagen auswärts wäre, sollen die genannten Meyer 
von anderen Diensten und Anforderungen gänzlich befreit sein. 
Auch bleibt den Vielgenannten von Loccum das Recht vorbehalten, daß 
sie die (Hofe der) genannten Meyer vergrößern oder verkleinern 
und sie ein- und absetzen dürfen nach ihrem Nutz und Bedarf, doch 
unter der Voraussetzung, daß uns die bisherigen Abgaben und Dienste 
geleistet werden, wie festgesetzt ist. 

Wenn aber die Vielgenannten von Loccum Kötter auf den Meyerhöfen 

haben!011* 3° S ° U e n "^ ' dieS* K ö t t e r dienen* wie sie bisher getan 

K H Ü ™ «?eL-di98e Verpestungen, von den genannten Meyern und 
ShsSfL« 5* ausgeführt werden, so wollen wir sie deswegen nicht be-
f«???ig ? ° ?r Pfand«n lassen w unsere Amtleuten, unsere Amtleute 
?£»ifn si®Tvielmehr erst vor dem Hofmeister, der zur Zeit auf der 
Statte zu Lahde gegenwärtig ist, verklagen. 

hahSr,*^?!^9 V l e ̂ nannten Von Loccum auf dem benannten Hofe Meyer 
n?Sh <hSil^i?° a o Ä! n4? 1 0 d o r t d o c h gleichwohl einen H-fmeister 
Soll infLn^ rnLSnL:i?rV8qr?lichkeit halcQn' Dieser Hofmeister S f u l v S folgende Abgaben leisten: zu Weihnachten uns und unseren 
kleine K L ^ ^ P ^ V * St" Martinsabend eine Stiege (. 20 S^ck) 
Milk" Und w?£ Sn? ̂ rS a S e Di eine Stiege nach Hausberge und "Zutte-
™ J^ ..wJr ?nd d i e Unse'! igen oder unsere Nachfolper wollen den 
genannten dofmeister nicht feindlich behandeln mit Schädigung noch 
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ihm Schulden oder Last bringen oder bedrängen, sondern davon soll 
er auf alle Fälle befreit sein. 
Ferner haben wir uns vorbehalten bei diesen sogenannten Meyern und 
Köttern, daß sie uns Landfolge leisten sollen^ wenn allgemein das 
Landvolk dazu aufgerufen wird, in andern Fällen sollen sie aber nicht 
folgen* 

Ferner wollen wir und die Unsrigen fl'r den Fall, den Gott allezeit 
verhüten möge, daß diese genannten Meyerhöfe durch Krieg oder Brand 
Jemals verwüstet v/erden sollten, keine Dienste anfordern noch Pflich
ten erzwingen oder erzwingen lassen, solange bis die gen. Meyerhöfe 
wieder besetzt sind* Wir und unsere Nachfolger wollen auch von 
dem Lande nichts an uns ziehen noch nutzen oder nutzen lassen oder 
etwas davon in unsere Gewalt bringen» 

Ferner sollen die Köüter, die zwischen dem gemeinen Hellwege und 
der Weser v.ohnen all© Jahre, denen von Loccum acht"Swar" (» schwere 
Pfennige von Jeder Kötterstätte und den Ochtmunder Zehnten geben« 
Diesen Oehtmunder Zehnten sollen alle diejenigen denen von Loccum 
geben, die zu Lahde und zum Roke wohnen, ausgenommen die Zollstätte,s 

welche die von Loccum uns und unserm Stift erlaubt haben, die vor 
der Brücke über die Weser li£g$ wenn man nach Minden will, zur 
vorderen Hand, die zur Zeit Henneke Lampe b sitzt« 

Sollte aber später die Einrichtung der Meyerschaft auf dem Hofe den 
Genannten von Loccum nicht mehr genehm oder bequem sein, so mögen 
sie, wann und zu welcher Zeit es ihnen paßt, den genannten Hof in 
Lahde selbst wieder übernehmen und es mit ihm halten nach der alten 
V/eise und Gewohnheit, wie sie es getan haben bis an das Datum 
dieses Br&^fes, der darüber aber nicht veralten oder verjähren soll« 

Auch haben der genannte Abt und Konvent alle ihre Rechte behalten 
in dem Wasser, das Aue heißt, und es sollen weder wir noch die 
Unsrigen noch die Meyer oder die Kötter oder sonst Jemen:, irgend
welche Rechte daran haben oder Sehaden darin tun* 

Weiter haben die genannten von Loccum das cecht, in das" Hiddaser 
Holz zwei Stiege Schweine zu treiben , wenn Mast dort ist.« Sie 
können diese Mast selbst gebrauchen oder den Meyern zur Nutzung 
überlassen« 

Weiterhin soll der genannte Hof und was dazu gehört in der Mark 
Lahde und Ilse und andern Holzmarken das Anteil«echt-haben, doch 
besteht dafür die Pflicht, daß man dafür alle Jahre 16 Schillinge 
gibt, wie sie in Minden gang und gäbe sind. Diese 16 Schillinge 
sollen die genannten Meyer nach Windheim am Tage der Bekehrung des 
Paulus (25.1.) dem Richter (Grafen) geben, der das Gericht halten 
läßt und der die Holzgrafschaft besitzt, und demselben Richter 
sollen die Meyer alle Jahr einen Scheffel -eggen geben, und die 
Meyer und Kötter mögen und sollen die Holzmark nutzen gleich den 
andern Meyern, die dazu gehören, und der Hofmeister zu Lchde soll 
sein Recht gleichfalls gebrauchen und* nicht da:rum verlieren in der-
gen. 'S»-:?-.'Mnark, wo wir und unsere Nachfolger diese Abmachung 
bestätigen und halten wollen*' 
Auch wenn die Bürger von Petershagen Höfe und Land zu Nordlöthe, 
welche Höfe und Ländereien den Obengenannten von Loccum gehören, 
säen und bebauen, so sollen die vorgenanntonBürger säen und bauen 
(nur) mit der Erlaubnis derer von Loccumund sich in der gleichen 
Weise mit und darm halten« Wenn aber Jemand anders handele, als 
vorgeschrieben ist, so mögen die Vielgenannten von Loccum Ort, Hof 
und Land nehmen und dieses an den vergeben, der ihnen paßt, wobei 
wir oder die Unseren ihnen nicht hinderlich sein wollen. 



Alle diese hier beschriebenen Abmachungen und Artikel im ganzen und 
im einzelnen, Jeder für sich, geloben wir, der vorgenannte Bisehof 
Albert, für uns und unsere Nachfolger, nicht zu vermehren oder zu 
erschweren, noch zukünftig irgend eine Erschwerung oder Verletzung 
anzutun dem Hofmeister, Meyern oder Köttern, abweichend von dem, was 
vorstehend beschrieben ist. Und dieser Brief soll auch nicht veralten 
oder verjähren, sondern soll beständig und fest ungeschmälert bleiben 
und gehalten werden bis in ewige Zeiten von uns und unsern Untergebenen 
ohne Jede Arglist. 

Hier waren mit dabei und darüber der fromme Ritter Dietrich von Mandels« 
loh, Cords Sohn, Amtmann zu Rohden, Gottschalkvon Cramme, Drost zu 
Petershagen, der ehrsame Herr Wulbrand Schulz, der zur Zeit Kaplan 
des gen. Bischofs zu Minden ist, Reinecke von Hardy (?), Sta'Uus von 
Sulingen, Richard von Westrup und andere fromme Leute genug, welche 
diesen Vertrag mit angehört haben» 

Und zur weiteren Beurkundung und Gewißheit haben wir, der vorgeh. 
Bischof Albert, für uns und unsere Nachfolger unser Siegel an diesen 
Brief hängen lassen, und wir, Hardecke Großendorf, Domprobst, Johann 
v« Quernheim, Domdekan, und Kapitel des Domes zu Minden bekennen 
und bezeugen für uns und unsere Nachfolger, daß alle die vorgenannten 
Bestimmungen von dem vorgen« ehrwürdigen Herrn Bischof Albert, unseiro 
gnädigen Herrn, mit unserm guten Willen und Zustimmung geschehen sind« 
Um das noch mehr zu bekräftigen, haben wir befohlen, unser Siegel an 
diesen Brief zu hängen williglich für uns und unsere Nachfolger. 
Gegeben nach der Geburt Christi, unseres Herrn, im tausend vierhundert 

und einundsiebzigsten Jahr am Tage der Heiligen Jungfrau Scholastika 
(lO.Sbruar)". 


